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619/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in 
der Justiz (1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz – 
1. COVID-19-JuBG), das 2. Bundesgesetz 
betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in 
der Justiz (2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz – 
2. COVID-19-JuBG), die 
Rechtsanwaltsordnung, das Disziplinarstatut für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter und 
das Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Gesetz 
geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des 1. COVID-19-Justiz-
Begleitgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. 30/2020, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 7 wird das Datum „30. Juni 2020“ durch das 
Datum „31. Oktober 2020“ ersetzt. 

 

§ 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 sind 
Titelvorschüsse nach § 3 UVG auch dann zu gewähren, 
wenn das Kind keinen entsprechenden Exekutionsantrag 
bei Gericht einbringt. Solche Vorschüsse sind 

 § 7. In der Zeit vom Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 
30. Juni31. Oktober 2020 sind Titelvorschüsse nach § 3 
UVG auch dann zu gewähren, wenn das Kind keinen 
entsprechenden Exekutionsantrag bei Gericht einbringt. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
abweichend von § 8 UVG längstens für ein halbes Jahr 
zu gewähren. 

Solche Vorschüsse sind abweichend von § 8 UVG 
längstens für ein halbes Jahr zu gewähren. 

 2. In § 12 wird folgender Absatz angefügt:  

 „(4) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft.“ 

(4) § 7 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2020 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

 

 Artikel 2  

 Änderung des 2. COVID-19-Justiz-
Begleitgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I 
Nr. 24/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 2 Abs. 1 wird das Datum „30. Juni 2020“ durch 
das Datum „31. Oktober 2020“ und das Wort „drei“ 
durch das Wort „sieben“ ersetzt. 

 

§ 2. (1) Für Verbraucherkreditverträge, die vor dem 
15. März 2020 abgeschlossen wurden, gilt, dass 
Ansprüche des Kreditgebers auf Rückzahlung, Zins- 
oder Tilgungsleistungen, die zwischen 1. April 2020 und 
30. Juni 2020 fällig werden, mit Eintritt der Fälligkeit für 
die Dauer von drei Monaten gestundet werden, wenn der 
Verbraucher aufgrund der durch die Ausbreitung der 
COVID-19-Pandemie hervorgerufenen 
außergewöhnlichen Verhältnisse Einkommensausfälle 
hat, die dazu führen, dass ihm die Erbringung der 
geschuldeten Leistung nicht zumutbar ist. Nicht 
zumutbar ist dem Kreditnehmer die Erbringung der 
Leistung insbesondere dann, wenn sein angemessener 
Lebensunterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt 
seiner Unterhaltsberechtigten gefährdet ist. Für die 
Dauer der Stundung befindet sich der Kreditnehmer mit 

 § 2. (1) Für Verbraucherkreditverträge, die vor dem 
15. März 2020 abgeschlossen wurden, gilt, dass 
Ansprüche des Kreditgebers auf Rückzahlung, Zins- 
oder Tilgungsleistungen, die zwischen 1. April 2020 und 
30. Juni 31. Oktober 2020 fällig werden, mit Eintritt der 
Fälligkeit für die Dauer von dreisieben Monaten 
gestundet werden, wenn der Verbraucher aufgrund der 
durch die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie 
hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse 
Einkommensausfälle hat, die dazu führen, dass ihm die 
Erbringung der geschuldeten Leistung nicht zumutbar 
ist. Nicht zumutbar ist dem Kreditnehmer die Erbringung 
der Leistung insbesondere dann, wenn sein 
angemessener Lebensunterhalt oder der angemessene 
Lebensunterhalt seiner Unterhaltsberechtigten gefährdet 
ist. Für die Dauer der Stundung befindet sich der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
der Zahlung dieser Leistungen nicht in Verzug; während 
dieser Zeit fallen daher keine Verzugszinsen an. Eine 
Frist, nach deren Ablauf für die gestundete Forderung 
bestellte Sicherheiten nicht mehr in Anspruch genommen 
werden können, wird durch die Stundung so verlängert, 
dass dem Kreditgeber für die Inanspruchnahme der 
Sicherheit nach der letzten Fälligkeit einer besicherten 
Forderung dieselbe Zeit zur Verfügung steht wie nach 
den Vereinbarungen, die vor der Stundung gegolten 
haben. 

Kreditnehmer mit der Zahlung dieser Leistungen nicht in 
Verzug; während dieser Zeit fallen daher keine 
Verzugszinsen an. Eine Frist, nach deren Ablauf für die 
gestundete Forderung bestellte Sicherheiten nicht mehr 
in Anspruch genommen werden können, wird durch die 
Stundung so verlängert, dass dem Kreditgeber für die 
Inanspruchnahme der Sicherheit nach der letzten 
Fälligkeit einer besicherten Forderung dieselbe Zeit zur 
Verfügung steht wie nach den Vereinbarungen, die vor 
der Stundung gegolten haben. 

 2. In § 2 Abs. 6 wird das Datum „30. Juni 2020“ durch 
das Datum „31. Oktober 2020“ und das Wort „drei“ 
durch das Wort „sieben“ ersetzt. 

 

(6) Kommt eine einvernehmliche Regelung für den 
Zeitraum nach dem 30. Juni 2020 nicht zustande, so 
verlängert sich die Vertragslaufzeit um drei Monate. Die 
jeweilige Fälligkeit der vertraglichen Leistungen wird 
um diese Frist hinausgeschoben. Der Kreditgeber hat 
dem Verbraucher eine Ausfertigung des Vertrags zur 
Verfügung zu stellen, in der die vereinbarten 
Vertragsänderungen oder die sich aus dem ersten Satz 
sowie aus Abs. 1 erster Satz ergebenden 
Vertragsänderungen berücksichtigt sind. 

 (6) Kommt eine einvernehmliche Regelung für den 
Zeitraum nach dem 30. Juni 31. Oktober 2020 nicht 
zustande, so verlängert sich die Vertragslaufzeit um 
dreisieben Monate. Die jeweilige Fälligkeit der 
vertraglichen Leistungen wird um diese Frist 
hinausgeschoben. Der Kreditgeber hat dem Verbraucher 
eine Ausfertigung des Vertrags zur Verfügung zu stellen, 
in der die vereinbarten Vertragsänderungen oder die sich 
aus dem ersten Satz sowie aus Abs. 1 erster Satz 
ergebenden Vertragsänderungen berücksichtigt sind. 

 

 3. In § 9 Abs. 1 wird das Datum „30. Juni 2020“ durch 
das Datum „31. Oktober 2020“ ersetzt. 

 

§ 9. (1) Eine Verpflichtung des Schuldners, bei 
Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu stellen, besteht nicht bei einer im 
Zeitraum von 1. März 2020 bis 30. Juni 2020 
eingetretenen Überschuldung. 

 § 9. (1) Eine Verpflichtung des Schuldners, bei 
Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu stellen, besteht nicht bei einer im 
Zeitraum von 1. März 2020 bis 30. Juni 
31. Oktober 2020 eingetretenen Überschuldung. 

 4. In § 9 Abs. 3 werden die Daten „30. Juni 2020“ 
jeweils durch das Datum „31. Oktober 2020“ ersetzt. 

 

(3) Ist der Schuldner bei Ablauf des 30. Juni 2020  (3) Ist der Schuldner bei Ablauf des 30. Juni 2020 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
überschuldet, so hat er die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des 
30. Juni 2020 oder 120 Tage nach Eintritt der 
Überschuldung, je nachdem welcher Zeitraum später 
endet, zu beantragen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Schuldners, bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 

überschuldet, so hat er die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens ohne schuldhaftes Zögern, 
spätestens aber innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des 
30. Juni 31. Oktober 2020 oder 120 Tage nach Eintritt 
der Überschuldung, je nachdem welcher Zeitraum später 
endet, zu beantragen. Unberührt bleibt die Verpflichtung 
des Schuldners, bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. 

 

 5. In § 13 wird das Datum „30. Juni 2020“ durch das 
Datum „31. Oktober 2020“ ersetzt. 

 

§ 13. Ein Kredit im Sinne des § 1 EKEG liegt nicht 
vor, wenn ein Geldkredit nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 2020 für 
nicht mehr als 120 Tage gewährt und zugezählt wird und 
für den die Gesellschaft weder ein Pfand noch eine 
vergleichbare Sicherheit aus ihrem Vermögen bestellt 
hat. 

 § 13. Ein Kredit im Sinne des § 1 EKEG liegt nicht 
vor, wenn ein Geldkredit nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 30. Juni 
31. Oktober 2020 für nicht mehr als 120 Tage gewährt 
und zugezählt wird und für den die Gesellschaft weder 
ein Pfand noch eine vergleichbare Sicherheit aus ihrem 
Vermögen bestellt hat. 

 6. In § 17 wird folgender Abs. 4 angefügt:  

 „(4) § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 6, § 9 Abs. 1, § 9 Abs. 3 
sowie § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2020 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft.“ 

(4) § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 6, § 9 Abs. 1, § 9 Abs. 3 
sowie § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2020 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung der Rechtsanwaltsordnung  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Die Rechtsanwaltsordnung, RGBl. Nr. 96/1868, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 19/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 1. Nach § 24 Abs. 3 zweiter Satz wird folgender Satz 
eingefügt: 

 

 „Unter den Voraussetzungen des § 24a Abs. 8 kann der 
Ausschuss eine Briefwahl auch dann anordnen, wenn die 
Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer diese 
Möglichkeit nicht oder nur eingeschränkt eröffnet, dies 
gegebenenfalls auch ohne Abhaltung einer 
Plenarversammlung.“ 

 

(3) Die Wahlen nach Abs. 1 erfolgen in geheimer 
Wahl während der Plenarversammlung mittels 
Stimmzettel. Sofern das die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer vorsieht, kann das Wahlrecht 
auch im Weg der Briefwahl (§ 24a) ausgeübt werden. 
Bei den Wahlen nach Abs. 1 Z 1 sind die von 
Rechtsanwaltsanwärtern abgegebenen Stimmen so zu 
gewichten, dass jeweils zwei Stimmen von 
Rechtsanwaltsanwärtern der Stimme eines Rechtsanwalts 
entsprechen; mit Ausnahme der Abstimmungen nach 
§ 27 Abs. 1 lit. d über die Festsetzung der Jahresbeiträge 
der Kammermitglieder zur Bestreitung der 
Verwaltungsauslagen der Kammer und der Beiträge der 
Kammermitglieder zur Deckung der Ausgaben im Sinn 
des § 27 Abs. 1 lit. c sowie der Beschlussfassung über 
die Umlagenordnung nach § 51 gilt Entsprechendes bei 
einer im Rahmen einer Plenarversammlung 
vorgenommenen Abstimmung. 

 

 (3) Die Wahlen nach Abs. 1 erfolgen in geheimer 
Wahl während der Plenarversammlung mittels 
Stimmzettel. Sofern das die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer vorsieht, kann das Wahlrecht 
auch im Weg der Briefwahl (§ 24a) ausgeübt werden. 
Unter den Voraussetzungen des § 24a Abs. 8 kann 
der Ausschuss eine Briefwahl auch dann anordnen, 
wenn die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer diese Möglichkeit nicht oder 
nur eingeschränkt eröffnet, dies gegebenenfalls auch 
ohne Abhaltung einer Plenarversammlung. Bei den 
Wahlen nach Abs. 1 Z 1 sind die von 
Rechtsanwaltsanwärtern abgegebenen Stimmen so zu 
gewichten, dass jeweils zwei Stimmen von 
Rechtsanwaltsanwärtern der Stimme eines Rechtsanwalts 
entsprechen; mit Ausnahme der Abstimmungen nach 
§ 27 Abs. 1 lit. d über die Festsetzung der Jahresbeiträge 
der Kammermitglieder zur Bestreitung der 
Verwaltungsauslagen der Kammer und der Beiträge der 
Kammermitglieder zur Deckung der Ausgaben im Sinn 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
des § 27 Abs. 1 lit. c sowie der Beschlussfassung über 
die Umlagenordnung nach § 51 gilt Entsprechendes bei 
einer im Rahmen einer Plenarversammlung 
vorgenommenen Abstimmung. 

 

 2. § 24a wird folgender Abs. 8 angefügt:  

 „(8) Abweichend von Abs. 1 erster Satz können zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 über 
Beschluss des Ausschusses die in der 
Plenarversammlung vorzunehmenden Wahlen bis zum 
31. Dezember 2020 auch dann im Weg der Briefwahl 
erfolgen, wenn die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer diese Möglichkeit nicht oder nur 
eingeschränkt eröffnet. Unabhängig von einer dazu 
gegebenenfalls bestehenden Regelung in der 
Geschäftsordnung kann diesfalls auch die 
ausschließliche Durchführung einer Briefwahl 
vorgesehen werden, ohne dass es zur Einberufung einer 
Plenarversammlung kommt. Wird eine solche 
ausschließliche Briefwahl durchgeführt, so sind die 
Abs. 1 bis 7 und § 24b sinngemäß mit folgenden 
Besonderheiten anzuwenden: 

(8) Abweichend von Abs. 1 erster Satz können 
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
über Beschluss des Ausschusses die in der 
Plenarversammlung vorzunehmenden Wahlen bis 
zum 31. Dezember 2020 auch dann im Weg der 
Briefwahl erfolgen, wenn die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer diese Möglichkeit nicht oder 
nur eingeschränkt eröffnet. Unabhängig von einer 
dazu gegebenenfalls bestehenden Regelung in der 
Geschäftsordnung kann diesfalls auch die 
ausschließliche Durchführung einer Briefwahl 
vorgesehen werden, ohne dass es zur Einberufung 
einer Plenarversammlung kommt. Wird eine solche 
ausschließliche Briefwahl durchgeführt, so sind die 
Abs. 1 bis 7 und § 24b sinngemäß mit folgenden 
Besonderheiten anzuwenden: 

  1. die Rechtsanwaltskammer hat den 
Kammermitgliedern spätestens drei Wochen vor 
dem gleichzeitig bekanntzugebenden Wahltag 
den oder die Stimmzettel, das Wahlkuvert sowie 
das Rückkuvert (Abs. 1 dritter bis fünfter Satz) 
zu übermitteln; 

 1. die Rechtsanwaltskammer hat den 
Kammermitgliedern spätestens drei Wochen 
vor dem gleichzeitig bekanntzugebenden 
Wahltag den oder die Stimmzettel, das 
Wahlkuvert sowie das Rückkuvert (Abs. 1 
dritter bis fünfter Satz) zu übermitteln; 

  2. die Stimmenzähler sind vom Ausschuss 
gleichzeitig mit der Beschlussfassung auf 
ausschließliche Durchführung einer Briefwahl 
zu bestimmen und den Kammermitgliedern 
gleichzeitig mit der Übersendung der 
Wahlunterlagen mitzuteilen; 

 2. die Stimmenzähler sind vom Ausschuss 
gleichzeitig mit der Beschlussfassung auf 
ausschließliche Durchführung einer 
Briefwahl zu bestimmen und den 
Kammermitgliedern gleichzeitig mit der 
Übersendung der Wahlunterlagen 
mitzuteilen; 

  3. anstelle des Tages der Plenarversammlung ist  3. anstelle des Tages der Plenarversammlung ist 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
auf den Wahltag abzustellen; auf den Wahltag abzustellen; 

  4. die Aufgaben des Vorsitzenden der 
Plenarversammlung sind vom Präsidenten der 
Rechtsanwaltskammer wahrzunehmen; 

 4. die Aufgaben des Vorsitzenden der 
Plenarversammlung sind vom Präsidenten 
der Rechtsanwaltskammer wahrzunehmen; 

  5. die für eine Beschlussfassung erforderlichen 
Teilnahme- und Mehrheitserfordernisse richten 
sich nach § 27 Abs. 4.“ 

 5. die für eine Beschlussfassung erforderlichen 
Teilnahme- und Mehrheitserfordernisse 
richten sich nach § 27 Abs. 4. 

 

 3. In § 27 Abs. 5 erster Satz entfällt die Wendung „nach 
Abs. 1“. 

 

(5) Die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer kann vorsehen, dass 
Abstimmungen über die nach Abs. 1 der 
Plenarversammlung zugewiesenen Angelegenheiten 
auch im Weg der Übermittlung eines verschlossenen 
Kuverts an die Rechtsanwaltskammer 
(Briefabstimmung) erfolgen können. Diesfalls ist § 24a 
sinngemäß anzuwenden. 

 (5) Die Geschäftsordnung der 
Rechtsanwaltskammer kann vorsehen, dass 
Abstimmungen über die nach Abs. 1 der 
Plenarversammlung zugewiesenen Angelegenheiten 
auch im Weg der Übermittlung eines verschlossenen 
Kuverts an die Rechtsanwaltskammer 
(Briefabstimmung) erfolgen können. Diesfalls ist § 24a 
sinngemäß anzuwenden. 

 4. Nach § 27 Abs. 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt:  

 „(5a) Abweichend von Abs. 5 können zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 über 
Beschluss des Ausschusses die von der 
Plenarversammlung vorzunehmenden Abstimmungen 
über die ihr zugewiesenen Angelegenheiten bis zum 
31. Dezember 2020 auch dann im Weg der 
Briefabstimmung erfolgen, wenn die Geschäftsordnung 
der Rechtsanwaltskammer diese Möglichkeit nicht oder 
nur eingeschränkt eröffnet. Unabhängig von einer dazu 
bestehenden Regelung in der Geschäftsordnung kann 
diesfalls auch vorgesehen werden, dass die 
Abstimmungen ausschließlich im Weg der 
Briefabstimmungen erfolgen, ohne dass es zur 
Abhaltung einer Plenarversammlung kommt.“ 

(5a) Abweichend von Abs. 5 können zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 über 
Beschluss des Ausschusses die von der 
Plenarversammlung vorzunehmenden 
Abstimmungen über die ihr zugewiesenen 
Angelegenheiten bis zum 31. Dezember 2020 auch 
dann im Weg der Briefabstimmung erfolgen, wenn 
die Geschäftsordnung der Rechtsanwaltskammer 
diese Möglichkeit nicht oder nur eingeschränkt 
eröffnet. Unabhängig von einer dazu bestehenden 
Regelung in der Geschäftsordnung kann diesfalls 
auch vorgesehen werden, dass die Abstimmungen 
ausschließlich im Weg der Briefabstimmungen 
erfolgen, ohne dass es zur Abhaltung einer 
Plenarversammlung kommt. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 5. § 60 wird folgender Abs. 15 angefügt:  

 „(15) § 24 Abs. 3 dritter Satz, § 24a Abs. 8 sowie 
§ 27 Abs. 5 erster Satz und Abs. 5a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 treten mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in 
Kraft und treten in dieser Fassung mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft, dies ausgenommen § 27 
Abs. 5 erster Satz.“ 

(15) § 24 Abs. 3 dritter Satz, § 24a Abs. 8 sowie 
§ 27 Abs. 5 erster Satz und Abs. 5a in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes in Kraft und treten in dieser Fassung 
mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft, dies 
ausgenommen § 27 Abs. 5 erster Satz. 

 

 Artikel 4  

 Änderung des Disziplinarstatuts für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter (DSt), BGBl. Nr. 474/1990, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 19/2020, wird wie folgt geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Der zum Stichtag der 
Einbringung in Geltung stehende § 9 Abs. 1 DSt tritt mit 
29.07.2020 außer Kraft. Daher wird auch eine 
Textgegenüberstellung mit der ab 30.07.2020 gültigen 
Fassung iSd BGBl. I Nr. 19/2020 durchgeführt (grün 
hinterlegt). 

1. In § 9 Abs. 1 wird nach dem Zitat „Abs. 5“ die 
Wendung „ , 5a“ eingefügt. 

 

§ 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des 
Disziplinarrats ist die Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 und 6 RAO sind 
sinngemäß anzuwenden. 

 § 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des 
Disziplinarrats ist die Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5, 5a und 6 RAO sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des 
Disziplinarrats ist die Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5 und 6 sowie § 27a RAO 
sind sinngemäß anzuwenden. 

 § 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung des 
Disziplinarrats ist die Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmungen des 
§ 27 Abs. 4 zweiter Satz, Abs. 5, 5a und 6 sowie § 27a 
RAO sind sinngemäß anzuwenden. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 29.05.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 29.05.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. § 80 wird folgender Abs. 7 angefügt:  

 „(7) § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft und tritt 
hinsichtlich der Wendung „ , 5a“ mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft.“ 

(7) § 9 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft und 
tritt hinsichtlich der Wendung „ , 5a“ mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 

 

 Artikel 5  

 Änderung des Gesellschaftsrechtlichen COVID-
19-Gesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

 

Das Bundesgesetz betreffend besondere 
Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von 
COVID-19 (Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz 
– COVID-19-GesG), BGBl. I Nr. 16/2020, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 30/2020, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. Nach § 2 Abs. 3a wird folgender Abs. 3b eingefügt:  

 „(3b) Abweichend von § 62 Abs. 2 Z 1 SE-Gesetz 
tritt an die Stelle der Frist von sechs Monaten eine Frist 
von zwölf Monaten, sofern die Hauptversammlung bis 
zum 31. Dezember 2020 stattfindet.“ 

(3b) Abweichend von § 62 Abs. 2 Z 1 SE-Gesetz 
tritt an die Stelle der Frist von sechs Monaten eine 
Frist von zwölf Monaten, sofern die 
Hauptversammlung bis zum 31. Dezember 2020 
stattfindet. 

 2. Dem § 4 wird folgender Abs. 5 angefügt:  

 „(5) § 2 Abs. 3b in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit 28. Mai 2020 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.“ 

(5) § 2 Abs. 3b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit 
28. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 

 

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011088



